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Sie erhalten in der Beilage eine Kopie der kürzlich unterzeichneten Tarif-
vereinbarung zwischen BSV, Abt. IV, und der Schweizerischen Vereinigung
der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen (SVNP).

Die Liste der anerkannten Fachpersonen gemäss Art. 2.1 der Vereinbarung liegt
ebenfalls bei. Diese Personen sind berechtigt, gemäss der neuen
Tarifvereinbarung Rechnung zu stellen.


